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Amtliche Bekanntmachungen 
des Umlegungsausschusses der Stadt Velbert 

Unanfechtbarkeit des Beschlusses nach § 82 BauGB 
 über die vereinfachte Umlegung V01 (Flurstraße 14) 

Der Beschluss des Umlegungsausschusses der Stadt Velbert vom 30.06.2016 betref-
fend das Grundstück  

Gemarkung Kleinehöhe, Flur 1, Flurstück 2183 
(Wohnbaufläche, Flurstraße) 

ist mit Ablauf des 18.07.2016 unanfechtbar geworden. 

Damit wird der bisherige Rechtszustand durch den im Beschluss über die vereinfachte 
Umlegung vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt. Ferner schließt diese Be-
kanntmachung die Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten 
Grundstücke oder Grundstücksteile ein, soweit im Beschluss über die vereinfachte Um-
legung nichts anderes bestimmt ist. 

Velbert, den 21.07.2016 

Der Umlegungsausschuss 
Die Geschäftsführerin 

gez. 
S. Glaubitz 

Unanfechtbarkeit des Beschlusses nach § 82 BauGB 
 über die vereinfachte Umlegung V02 (Sontumer Straße) 

Der Beschluss des Umlegungsausschusses der Stadt Velbert vom 30.06.2016 betref-
fend das Grundstück  

Gemarkung Velbert, Flur 29, Flurstück 326 
(Verkehrsbegleitfläche Sontumer Straße) 

ist mit Ablauf des 18.07.2016 unanfechtbar geworden. 

Damit wird der bisherige Rechtszustand durch den im Beschluss über die vereinfachte 
Umlegung vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt. Ferner schließt diese Be-
kanntmachung die Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten 
Grundstücke oder Grundstücksteile ein, soweit im Beschluss über die vereinfachte Um-
legung nichts anderes bestimmt ist. 

Velbert, den 21.07.2016 

Der Umlegungsausschuss 
Die Geschäftsführerin 
gez. 
S. Glaubitz 
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Unanfechtbarkeit des Beschlusses nach § 82 BauGB  
über die vereinfachte Umlegung V03 (Schmalenhofer Straße) 

 
Der Beschluss des Umlegungsausschusses der Stadt Velbert vom 30.06.2016 betref-
fend das Grundstück  
 

Gemarkung Velbert, Flur 29, Flurstück 323 
(Verkehrsfläche Schmalenhofer Straße, L 427) 

 
ist mit Ablauf des 18.07.2016 unanfechtbar geworden. 
 
Damit wird der bisherige Rechtszustand durch den im Beschluss über die vereinfachte 
Umlegung vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt. Ferner schließt diese Be-
kanntmachung die Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten 
Grundstücke oder Grundstücksteile ein, soweit im Beschluss über die vereinfachte Um-
legung nichts anderes bestimmt ist. 

 
 
Velbert, den 21.07.2016 
 
Der Umlegungsausschuss 
Die Geschäftsführerin 
 
gez. 
S. Glaubitz 
 

 
     ------------------------------------ 
 

Öffentliche Zustellung 
 
Herr Lyuman Angelov, geb. 21. Juni 1996, zuletzt wohnhaft Oststraße 25 in 42551 Velbert, wird 
hiermit eine Mitteilung nach § 7 des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) vom 4. Mai 2016 öffent-
lich zugestellt. Das Schriftstück kann im Verwaltungsgebäude Friedrichstr. 79, 42551 Velbert, 
Zimmer 105 eingesehen werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94/SGV NRW 2010) in der derzeit geltenden Fassung. 
 
 
Velbert, den 20. Juli 2016                                                          
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
 
gez. 
Scholz 
Abteilungsleiter 
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Öffentliche Zustellung 

 
 
Gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) in Verbindung mit  § 
10 LZG NRW in der zur Zeit gültigen Fassung wird die Anhörung zum Haftungsbescheid 
vom 18.07.2016 für Gewerbesteuer 2015 laut Gewerbesteuerbescheid vom 09.10.215 für 
Herrn 

Boyan Yosifov  
als Geschäftsführer der Prinz Druckgusstechnik GmbH jetzt Boyan Guss GmbH – Kassenzeichen 

931.5276.1 – 
 (zuletzt bekannte Anschrift war Friedrichstraße 99 in 42551 Velbert) 

 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Art kann nicht erfolgen, da die derzeitige Anschrift des Steuerpflichti-
gen nicht festgestellt werden konnte. 
Die Bescheide können bei der Stadtverwaltung Velbert – Steueramt –, Thomasstraße 1 A, Zimmer 
U 134 und U 135 von dem Steuerpflichtigen eingesehen werden. 
Durch die Öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen. 
 
 
Velbert, 18.07.2016 
 
Stadt Velbert 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Sammek 
Sachbearbeiterin 
 
     --------------------------------------------- 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
Herrn Majed MIRZAEI, *01.01.1989, zur Zeit unbekannten Aufenthaltes, wird hiermit ein Bescheid 
über die Einstellung der Leistungen nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes 
(AsylbLG) vom 06.07.2016 öffentlich zugestellt. Das Schriftstück kann im Rathaus der Stadt Vel-
bert, Friedrich-Ebert-Straße 192, Zimmer 048, 42549 Velbert, eingesehen werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94/SGV NRW 2010) in der derzeit geltenden Fassung. 
 
 
Velbert, den 07.07.2016  
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez. Maurer 
Abteilungsleiter 
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Öffentliche Zustellung 

 
 
Herrn Sina SADEGHIJAN, *01.01.1986, zur Zeit unbekannten Aufenthaltes, wird hiermit ein Be-
scheid über die Einstellung der Leistungen nach den Bestimmungen des Asylbewerberleistungs-
gesetzes (AsylbLG) vom 07.07.2016 öffentlich zugestellt. Das Schriftstück kann im Rathaus der 
Stadt Velbert, Friedrich-Ebert-Straße 192, Zimmer 048, 42549 Velbert, eingesehen werden. 
 
Diese Zustellung erfolgt gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes vom 07.03.2006 (GV NRW 
S. 94/SGV NRW 2010) in der derzeit geltenden Fassung. 
 
 
Velbert, den 07.07.2016  
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez. Maurer 
Abteilungsleiter 
 
    ----------------------------------------- 
 

Hinweis auf öffentliche Ausschreibungen 
 
 
Die Stadt Velbert und die Technischen Betriebe Velbert AöR schreiben folgende Arbeiten aus: 
 

• Fassadenbegrünung Platz Im Orth 
• Abfallgefäße 2016 

 
Der Bekanntmachungstext kann im Internet unter www.velbert.de eingesehen werden 
 
    ------------------------------------------ 
 

Sitzungsplan der Rats- und Ausschusssitzungen 
(unter dem Vorbehalt von Änderungen bekannt) 

 
 

Sommerferien 11.07. – 23.08.2016 – 
 
 
 Dienstag, 30.08., Bezirksausschuss Velbert-Neviges 
   (Feuerwache Velbert-Neviges) 

 
 


